
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/2414
20. Wahlperiode 28.08.2024

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten  Annabell Krämer (FDP) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, 

   Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Gewalttaten an Schulen 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

Seit 2018 hat das für Bildung zuständige Ministerium die Datenbank zum Gewaltmoni-
toring (GEMON) eingerichtet und weiterentwickelt. Mit Hilfe der Datenbank werden seit 
dem 01.08.2018 im parlamentarischen Auftrag Gewaltvorkommnisse (wie z.B. auch 
Mobbing, psychische Gewalt u. ä.) von Menschen gegenüber Menschen an den öf-
fentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein erhoben. Die 
Meldungen sind für alle Schulen verbindlich. Die Daten werden schuljahresweise aus-
gewertet.  

In die Auswertung aufgenommen werden dabei nur Fälle, die eine Maßnahme nach § 
25 Absatz 3, Punkt 2-5 (Ausschluss von Schul- oder Unterrichtsveranstaltungen, Über-
weisung in eine Parallelklasse oder Überweisung in eine andere Schule) oder nach 
Absatz 7 (dringender Ausschluss durch die Schulleitung) SchulG SH zur Folge hatten 
oder in denen ein Hausverbot gegen nicht der Schülerschaft angehörige Personen 
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(z.B. Eltern) oder schulfremde Personen verhängt wurde und in denen es Gewalt ge-
gen Mitglieder (m/w/d) der Schulgemeinschaft (also mindestens einen Täter oder eine 
Täterin und ein oder mehrere Opfer) gegeben hat. 

Die Maßnahmen stellen einen erheblichen und nach außen hin sichtbaren Eingriff der 
Schule in den Schulalltag der Täterinnen und Täter dar und wiegen insofern deutlich 
schwerer als ein schriftlicher Verweis oder pädagogische Maßnahmen. 

Eine Strafbarkeit im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) muss entsprechend nicht 
zwingend gegeben sein oder durch die Schule erkannt werden, um eine Meldung in 
GEMON vorzunehmen. Damit grenzt sich dieses Verfahren auch von der Polizeilichen 
Kriminalstatistik ab, da diese i.d.R. die Tatörtlichkeit Schule bei erheblich höherer Mel-
deschwelle erfasst und praktisch keine Rückschlüsse auf die schulische Relevanz von 
Vorfällen ermöglicht. 

Das bedeutet allerdings auch, dass die hier vorliegenden Zahlen keinen vollständigen 
Überblick über Gewaltvorfälle an Schulen liefern. Ihnen ist vielmehr eine Indikatorfunk-
tion beizumessen. 

Die Datenbank stellt somit einen Baustein neben anderen (wie z.B. der Einrichtung ei-
ner Stelle für Extremismusprävention und Intervention und der Beratungsstelle LIDA) 
dar, um die Lage in Bezug auf Gewaltvorkommnisse und extremistische oder antise-
mitische Vorkommnisse an den Schulen zu bewerten. 

Bei den von der Landespolizei gelieferten Daten im Zusammenhang mit der Tatörtlich-
keit „Schule“ ist zu beachten, dass hierunter auch Delikte erfasst werden können, die 
nicht im unmittelbaren Zusammenhang eines Schulbetriebs stehen, wie z.B. nächtli-
che Schlägereien auf dem Schulgelände oder ähnliches. Darüber hinaus ist eine aus-
differenzierte Auswertung nach der Schulart / -form nicht möglich, da diese Unter-
scheidung nicht erfasst wird. 

1. Wie viele Gewalttaten hat es an den allgemeinbildenden Schulen in den letz-
ten fünf Schuljahren im Kreis Pinneberg gegeben? Bitte nach Schularten und
Jahren aufschlüsseln.

Antwort: 

Auf der Grundlage der Datenbank zum Gewaltmonitoring (GEMON) wird die 
Frage wie folgt beantwortet. 

Schuljahr 2019/2020 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Berufsbil-

dende 
Schule 

1 0 0 1 1 

Förder-
zentren 

0 1 2 13 22 

Grund-
schule 

9 0 0 4 9 
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Gemein-
schafts-

schule 

56 28 19 64 148 

Gymna-
sium 

0 0 0 1 1 

Gesamt 66 29 21 83 181 

Für die Daten der Landespolizei siehe Anlage 1, Tabelle „Fallzahlen Gewalt an Schu-
len in 2023 - 2019 für den Kreis Pinneberg“.  

2. Wie viele Gewalttaten entfielen dabei auf Angriffe auf:

a. Lehrkräfte

b. Schüler

c. Dritte?

Antwort: 

Auf der Grundlage der Datenbank zum Gewaltmonitoring (GEMON) wird die 
Frage wie folgt beantwortet. 

Schuljahr 2019/2020 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Lehrkräfte 7 9 3 10 25 
Schülerin-

nen und 
Schüler 

48 20 16 58 127 

Gruppen 
von SuS 

7 0 2 9 18 

Dritte 4 0 0 6 11 

Für die Daten der Landespolizei siehe Anlage 1 Tabelle „Opferzahlen“. 

Es wurden dort die Opferzahlen für Schüler, Lehrkräfte und die Opferzahlen „ge-
samt“ zu den einzelnen Jahren aufgeschlüsselt. Eine Aufschlüsselung nach „Drit-
ten“ ist dort nicht möglich. 

3. Ist der Landesregierung bekannt, um welche Art von Gewalttaten es sich han-
delt und wie die Altersstruktur der Täter bei diesen Gewalttaten ist? Falls ja,
bitte jeweils nach Tat und Alter aufschlüsseln.

In GEMON wird das Alter nur bei Schülerinnen und Schülern erfasst. Insofern 
werden hier nur die Taten genannt, bei denen Schülerinnen und Schüler Täterin-
nen bzw. Täter sind (also nicht Lehrkräfte oder Dritte). Außerdem sind bei einem 
Vorfall Mehrfachnennungen möglich, etwa bei mehreren Tatbeteiligten oder meh-
reren verwirklichten Tatbeständen. Eine Aufsummierung der Zahlen kann deshalb 
nicht erfolgen und wäre irreführend.  
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Auf der Grundlage der Datenbank zum Gewaltmonitoring (GEMON) wird die Frage 
wie folgt beantwortet. 

Schuljahr 2019/20 

*) auch 1999 

Schuljahr 2020/21 

Geburtsjahr 
20../ Art der 
Tat 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Psychische 
Gewalttat 

0 0 2 6 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Drohung 
über soziale 
Medien 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erpressung 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diebstahl / 
Raub 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexualdelikt 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Körperver-
letzung 

1*) 1 9 10 7 6 3 2 1 0 1 1 0 0 0 

Tötungsde-
likt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonstige Art 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geburtsjahr 
20../ Art der 
Tat 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Psychische 
Gewalttat 

0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drohung über 
soziale Me-
dien 

0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Erpressung 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diebstahl / 
Raub 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexualdelikt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Körperverlet-
zung 

0 0 1 4 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tötungsdelikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobbing 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sonstige Art 0 0 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 
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Schuljahr 2021/22 

Schuljahr 2022/23 

Geburtsjahr 
20../ Art der 
Tat 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Psychische 
Gewalttat 

0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Drohung 
über soziale 
Medien 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erpressung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diebstahl / 
Raub 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexualdelikt 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Körperverlet-
zung 

0 0 1 1 4 2 3 1 5 1 0 0 0 0 0 

Tötungsdelikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobbing 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sonstige Art 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Geburtsjahr 
20../ Art der 
Tat 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Psychische 
Gewalttat 

0 0 0 0 3 3 5 2 3 2 0 1 0 0 0 

Drohung über 
soziale Me-
dien 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Erpressung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diebstahl / 
Raub 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexualdelikt 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Körperverlet-
zung 

0 0 1 1 7 5 10 2 9 5 1 1 0 0 0 

Tötungsdelikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobbing 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Sonstige Art 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 1 1 0 0 0 
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Schuljahr 2023/24 

Für die Daten der Landespolizei siehe Anlage 1 Tabelle „Tatverdächtigen-Zah-
len“ und Antwort zu Frage 1 bezüglich der Frage nach der Art von Gewalttaten. 

4. Falls es keine Daten zur Altersstruktur gibt, warum werden diese nicht erho-
ben und ist geplant, dies zukünftig durchzuführen?

Antwort: 

Die Daten liegen vor, siehe Antwort zu Frage 3. 

Geburtsjahr 
20../ Art der 
Tat 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Psychische 
Gewalttat 

0 0 0 0 6 5 13 3 13 8 3 1 0 0 0 

Drohung über 
soziale Me-
dien 

0 0 0 0 1 1 4 0 2 4 0 0 0 0 0 

Erpressung 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

Diebstahl / 
Raub 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Sexualdelikt 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 

Körperverlet-
zung 

0 0 1 2 8 7 16 8 28 25 13 6 0 3 1 

Tötungsdelikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mobbing 0 0 0 0 0 2 6 0 2 3 3 1 0 0 0 

Sonstige Art 0 0 0 0 2 1 3 8 8 8 3 1 0 1 0 
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